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Gemeinderatssitzung vom 25.01.2016 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2016 - Beschlussfassung



Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.12.2015 den Entwurf des Haushaltplans in öffentlicher Sitzung beraten. Der Haushaltplan mit Vorbericht und den Anlagen wird in der Sitzung ausführlich besprochen. Das Gesamtvolumen des Haushaltplans 2016 beläuft sich auf 7.605.284,00 €. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 5.242.384,00 € und auf den Vermögenshaushalt 2.362.900,00 €. Die wichtigsten Vorhaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sind im Vorbericht und bei den einzelnen Sachkonten in den Einzelplänen erläutert. Der Fachbeamte für das Finanzwesen, Herr GOAR Trett erläutert den Haushaltsplan und die darin enthaltenen Anlagen. a) Verwaltungshaushalt Am Rathaus in Uigendorf ist ein neuer Anstrich vorgesehen. Dieser wird mit 10.000,00 € veranschlagt. Im Jahr 2016 finden in Baden-Württemberg Landtagswahlen statt. Hierfür werden entsprechende Mittel und auch eine entsprechende Wahlkostenerstattung vom Land eingeplant. Im Schulbereich ist mit etwas höheren Personalkosten zu rechnen. Diese sind auf die besondere Situation der Hausmeisterstelle zurückzuführen. Für das Kindergartenpersonal sind wesentlich höhere Kosten als im Vorjahr zu veranschlagen. Auf Grund der Tarifeinigung für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind Erzieherinnen wesentlich höher einzugruppieren als dies bisher der Fall war. Erzieherinnen in der Funktion als Gruppenleiterin sind bisher nach TVöD S 6 zu besolden. Nach der Tarifeinigung sind diese künftig der Entgeltgruppe TVöD S 8a zuzuordnen. Kindergartenleiterinnen von Kindertagesstätten mit einer durchschnittlichen Belegung von unter 40 Plätzen sind künftig der Entgeltgruppe TVöD S 9 zuzuordnen. Bei mehr als 40 Plätzen ist die Leiterin nach TVöD S 13 einzugruppieren. Dies führt auch zu höheren Personalnebenkosten in Form von Sozialversicherungsbeiträgen und Beiträgen zur Zusatzversorgungskasse. Aufgrund einer Forderung des statistischen Landesamts sind künftig die Kindergartenbeiträge aufzuteilen. Für Kindergartenbeiträge von Kindern unter 3 Jahren musste eine neue Haushaltsstelle geschaffen werden. Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze werden 6.000,00 € mehr als im Vorjahr aufgenommen. Diese dienen der Gestaltung des Böschungsbereiches beim Bolzplatz an der Sonnenhalde im Ortsteil Göffingen. Für die Unterhaltung der Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen werden insgesamt 35.000,00 € veranschlagt. Davon entfallen ca. 20.000,00 € auf die Gemeindeverbindungsstraße von Dietelhofen nach Dobel. Eine Flussgebietsuntersuchung an der Kanzach ist für das Jahr 2016 vorgesehen. -1-



An der Untersuchung zum Hochwasserschutz werden sich 7 Kommunen (Unlingen, Betzenweiler, Dürmentingen, Kanzach, Bad Saulgau, Allmannsweiler, Dürnau) beteiligen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 50.000 €. Die anteilige Verteilung der Kosten muss noch abgesprochen werden. Diese Maßnahme ist mit 70% förderfähig. Bei der Gemeindehalle ist von höheren Personalkosten auszugehen. Hier wirkt sich auch die Situation bei der Hausmeisterstelle aus. Für die Unterhaltung der Feldwege sind insgesamt 60.000,00 € veranschlagt. Davon entfallen 50.000,00 € auf zwei Einzelmaßnahmen. Dabei handelt es sich um den Feldweg zwischen der Gemeindeverbindungsstraße Uigendorf – Uttenweiler und der Kreisstraße nach Dietershausen sowie um einen Feldweg entlang der Bundesstraße B 312 in Göffingen. In der Sitzung am 07.12.2015 wurde der Bau einer Fischertreppe an der Kanzach in Höhe der Kernmühle in den Entwurf aufgenommen. Hier sollten Mittel in Höhe von 80.000,00 € veranschlagt werden. Wie sich nun herausstellte, sind diese Kosten nicht ausreichend. Es ist mittlerweile von benötigten Mittel in Höhe von 130.000,00 € auszugehen. Aus Sicht der Verwaltung ist es unwahrscheinlich, dass diese Maßnahme im Jahr 2016 zur Ausführung kommt. In Abweichung des vom Gemeinderat beschlossenen Entwurfes hat die Verwaltung hierfür und für einen evtl. gewährten Zuschuss keine Mittel aufgenommen. Dies bedeutet nicht, dass diese Maßnahme im Jahr 2016 nicht in Angriff genommen werden kann. Allerdings müsste dann der Gemeinderat zu gegebener Zeit eine außerplanmäßige Ausgabe beschließen. Die Verwaltung hat sich hierzu entschieden, da derzeit noch kein ausgereiftes Konzept für diese Maßnahme vorliegt. b) Vermögenshaushalt Für den Erwerb eines Tragkraftspritzenanhängers für die Freiwillige Feuerwehr Dietelhofen sind 30.000,00 € veranschlagt. Im Baugebiet „Obere Halde“ im Ortsteil Göffingen soll der Feinbelag an den Gehwegen aufgebracht werden. Die Kosten belaufen sich laut Wegebaugerätegemeinschaft Albrand auf ca. 5.000,00 €. Hinzu kommen Angleichungen im Seitenbereich. Insgesamt sind hierfür 6.000,00 € veranschlagt. Im Rahmen des Breitbandausbaus sind weitere Leerrohr- und Kabelverlegearbeiten vorgesehen. Die Verlegung erfolgt teilweise im Zuge von Leitungsverlegungen der NetzeBW. Die Gesamtsumme beläuft sich, entsprechend einem Planentwurf mit Kostenberechnung der Firma GeoData GmbH Westhausen auf 615.000,00 €. Hierzu erwartet die Gemeinde aus der Fachförderung Mittel in Höhe von 290.000,00 €. Entsprechend dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen sollen betroffene Gemeinden für entsprechende Ausgaben Zuweisungen erhalten. Das Volumen beträgt insgesamt 3,5 Milliarden Euro. Davon entfallen auf Baden-Württemberg 7,077 %. Dies sind ca. 248 Millionen Euro. Von diesen fließen wiederum 40 Millionen Euro in die Fachförderung Breitband, 40 Millionen in den Ausgleichstock und rund 168 Millionen Euro werden pauschal an die Kommunen verteilt. Entsprechend einem Schreiben des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württembergs sollen davon 61.711,46 € auf die Gemeinde Unlingen entfallen. Zu den Förderbereichen zählt auch der Ausbau der Informationstechnologie in finanzschwachen Kommunen im ländlichen Raum zur Erreichung von 50 Mbit. Die Verwaltung beabsichtigt den Gesamtbetrag für den Ausbau des Breitbandnetzes anzusetzen -2-



und hat eine entsprechende Mittelanmeldung vorgenommen. Außerdem ist es möglich für diese Maßnahme einen separaten Ausgleichstockantrag einzureichen. Auch hierfür hat die Gemeinde einen Ausgleichstockantrag gestellt und erwartet hierzu 200.000,00 €. Sollte dies so realisiert werden können beträgt die Gesamtförderung 551.700,00 €. Herr Trett ergänzt jedoch, dass die Finanzierung des Ausbaus des Breitbandnetzes so nicht erfolgen kann. Zwar ist die Förderung zur Verlegung der Informationstechnologie im Kommunalinvestitionsgesetz aufgeführt, jedoch nicht in der der entsprechenden Verwaltungsvorschrift des Landes. Dies bedeutet, dass die Pauschalzuweisung für dieses Vorhaben nicht eingesetzt werden kann und auch Ausgleichsmittel nach dem Kommunalinventionsförderungsgesetz nicht erhältlich sind. Ein regulärer zweiter Ausgleichsantrag hat keine Aussicht auf Erfolg. Die Verwaltung bemüht sich daher Mittel aus dem Ausgleichsstock für das Jahr 2017 zu beantragen und vorab eine Befreiung von den Festsetzungen zu erhalten, wonach das Vorhaben nur förderfähig ist, wenn der Baubeginn noch nicht erfolgt ist. Die Mittel wurden entsprechend im Haushaltsplan veranschlagt und der Haushaltsplan diesbezüglich nicht geändert. Der beim Bauhof vorhandene Radlader war in den letzten Jahren mehrfach reparaturbedürftig. Eine größere Reparatur betraf das Getriebe des Fahrzeugs. Bauhofleiter Rieber ist der Meinung, dass sich eine größere Reparatur am Radlader nun nicht mehr lohnen wird. Er regt deshalb an, in absehbarer Zeit eine Neuanschaffung vorzunehmen. Außerdem sind Reparaturen an der Straßenbeleuchtung mit dem bisher vorhandenen Gerät bereits jetzt rechtlich nicht mehr zulässig. Ein neuer Radlader mit entsprechendem Zubehör liegt bei ca. 100.000,00 €. Für die Umnutzung des ehemaligen Schulhauses in Möhringen zu einem Dorfgemeinschaftshaus sind, entsprechend einer Kostenberechnung des Architekturbüros Schirmer + Partner 737.800,00 € vorgesehen. Zu dieser Maßnahme erwartet die Gemeinde Zuwendungen aus dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum in Höhe von 248.000,00 €. Außerdem hat die Verwaltung hierzu ein Ausgleichstockantrag gestellt. Die beantragten Summe beläuft sich auf 300.000,00 €. Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme in der Ortsmitte von Unlingen sind im Haushaltsjahr insgesamt 765.000,00 € vorgesehen. Davon entfallen 377.000,00 € auf den Grunderwerb, 257.000,00 € auf Ordnungsmaßnahmen, überwiegend Abbruch von Gebäuden, sowie 113.000,00 € auf Sanierungsmaßnahmen. Hierzu erwartet die Gemeinde Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 500.000,00 €. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen wird eine Zuführung in Höhe von 221.613,00 € vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erwartet. Zum Ausgleich des Haushalts ist voraussichtlich eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 371.587,00 € erforderlich. Die Kredittilgungen werden wie im Vorjahr mit 50.000,00 € veranschlagt. c) Vermögenslage Zum 01.01.2014 betrug der Stand der allgemeinen Rücklage 705.536,22 €. Aufgrund der Zuführung im Jahr 2014 waren zum Jahresende 2.253.061,76 € zu verzeichnen. Damit lag die Rücklage deutlich über dem Mindestbestand.
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Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 64.830 € eingeplant. Es ist davon auszugehen, dass diese nicht in Anspruch genommen werden muss. Entsprechend dem derzeitigen Haushaltsverlauf ist mit einer Rücklagenzuführung in Höhe von ca. 500.000 € zu rechnen. Für das Jahr 2016 ist eine Entnahme von 371.587 € vorgesehen. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 betrug der Stand der Kredite 200.000,00 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 83,00 €. Im Jahr 2015 wurden planmäßige Kredittilgungen in Höhe von 50.000,00 € vorgenommen. Eine Kreditaufnahme erfolgte in diesem Zeitraum nicht. Somit ergibt sich zum Jahresende 2015 eine Verschuldung in Höhe von 150.000,00 €. Bei einer Einwohnerzahl von 2.413 entspricht dies einer Pro-KopfVerschuldung von 62,00 €. Im Jahr 2016 sind planmäßige Kredittilgungen in Höhe von 50.000,00 € zu leisten. Eine Neuaufnahme ist nicht eingeplant. Somit ergibt sich zum Jahresende 2016 eine voraussichtliche Verschuldung in Höhe von 100.000,00 €. Bei gleicher Einwohnerzahl entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 41,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr stehen der Gemeinde nahezu gleichviel allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung. Die Differenz zum Jahr 2015 beträgt 2.468 €. Auf der Einnahmenseite erhöht sich die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dagegen verringern sich die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft auf Grund der höheren eigenen Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr. Auf der Ausgabenseite im Einzelplan 9 ist eine höhere Gewerbesteuerumlage zu leisten. Dies liegt an den voraussichtlich höheren Gewerbesteuereinnahmen. Ebenfalls höher sind die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage. Ursächlich hierfür ist die höhere Steuerkraftsumme im zweitvorangegangenen Jahr. Nach Beendigung der Bauarbeiten für die lang erwartete Ortsumfahrung soll die Ortsdurchfahrt neu gestaltet werden. Im Zuge dieser Neugestaltungen ist der Austausch von Kanal- und Wasserleitungen im Bereich der derzeitigen Ortslage (Ehinger Straße, Hauptstraße und Riedlinger Straße) erforderlich. Im Zuge dieser Maßnahme sollen auch die Straßen und Plätze gestalterisch verändert werden. Weitere Investitionen werden in den kommenden Jahren für die Kleinkindbetreuung notwendig. Hierfür werden Mittel in den mehrjährigen Finanzplan eingestellt. Außerdem beschäftigt sich die Gemeinde derzeit mit der Konzeption einer Seniorenwohnanlage. Der Umfang der Beteiligung der Gemeinde sowie der Standort sind derzeit noch nicht festgelegt. In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde die Verschuldung sukzessive abgebaut. Nach wie vor wird angestrebt bis zum Jahr 2018 schuldenfrei zu sein. Aus der Mitte des Gemeinderats werden keine Fragen gestellt. Bürgermeister Mück bedankt sich bei Herrn Trett für die Aufstellung des Plans und die sachlich präzisen Ausführungen. Nach kurzer Aussprache wird einstimmig beschlossen: Der Gemeinderat stimmt dem Haushaltsplan zu und beschließt diesen mit folgender Haushaltssatzung:
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Haushaltssatzung für das



Haushaltsjahr 2016 Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) hat der Gemeinderat am 25.01.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen: § 1 Haushaltssatzung Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit: den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je davon im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von



7.605.284 € 5.242.384 € 2.362.900 €



0€



§ 2 Kassenkreditermächtigung Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.



600.000 €



§ 3 Realsteuerhebesätze Die Hebesätze werden festgesetzt: für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Messbeträge für die Gewerbesteuer der Messbeträge



340% 320% 340%



Unlingen, 25.01.2016 Mück Bürgermeister
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Ergebnis der Prüfung der Kulturdenkmaleigenschaft von einzelnen Gebäuden in Unlingen Da die Gemeinde am Erwerb verschiedener Gebäude im Ortskern von Unlingen Interesse hat, wurde zuvor das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg gebeten, die Denkmaleigenschaft an diesen Gebäuden zu prüfen. Am 25.11.2015 war Frau Kraume-Probst vom Landesdenkmalamt Baden-Württemberg in Unlingen und hat im Beisein von Bürgermeister Mück und Architekt Gerhard Schirmer aus Ertingen folgende Objekte besichtigt:        



Daugendorfer Straße 1 Hauptstraße 61 Hauptstraße 57 Hauptstraße 57/2 Hauptstraße 59 Hauptstraße 30 Mühlgasse 5 Hauptstraße 8



Am 23. Dezember 2015 ist die schriftliche Stellungnahme des Landesdenkmalamts BadenWürttemberg bei der Gemeinde eingegangen. Frau Kraume-Probst hat zu jedem Gebäude eine Bewertung gemacht. Lediglich das Gebäude Hauptstraße 8 wird in das Verzeichnis der Bau- und Kunstdenkmale eingetragen werden. Hierzu wird ausgeführt: Das Wohnhaus wurde 1668 errichtet, wie eine Inschrift im Giebel belegt. Es besitzt noch seinen alten Gewölbekeller und ein ungestörtes, barockes Dach. Im Erdgeschoss finden sich Reste zweier Stubenausstattungen aus dem 19. Jahrhundert, das erste Obergeschoss wurde in den 1950 er Jahren stark verändert. Zur Hausgeschichte ist wenig bekannt. Es wird vermutet, dass es sich um die einstige Badstube handeln könnte (Vergleiche Theodor Selig, Der Marktflecken Unlingen, 1930 Seite 8 unten), doch eindeutige Belege fehlen. Trotz der Eingriffe im Inneren ist das Gebäude als stattliches, barockes Bauernhaus, vor allem wegen seines äußeren Erscheinungsbilds, seines ungestörten Daches ein Kulturdenkmal aus wissenschaftlichen und heimatgeschichtlichen Gründen. An seiner Erhaltung besteht auf Grund seines exemplarischen und dokumentarischen Wertes ein öffentliches Interesse. Das Haus wird deshalb in das Verzeichnis der Bau- und Kunstdenkmale eingetragen.



Bei den übrigen Gebäuden wurde ebenfalls eine Stellungnahme abgegeben. Auf Grund der teilweise größeren Veränderungen dieser Gebäude reichen weder die wissenschaftlichen noch die bisher bekannten heimatgeschichtlichen Gründe aus, um ein öffentliches Interesse an der Erhaltung dieser Gebäude zu benennen. Es handelt sich somit um keine Kulturdenkmale nach dem Baden-Württembergischen Denkmalschutzgesetz. Auf Grund dieses Ergebnisses ergeben sich zwei Standortmöglichkeiten für den Bau einer Pflegewohngruppe und barrierefreie Wohnungen nach dem im Jahr 2014 erarbeiteten Konzept über die Leader-Förderung. Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur Kenntnis gegeben.
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Information über den möglichen Bau einer Fischtreppe bei der Kernmühle In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 07.12.2015 wurde unter dem Tagesordnungspunkt 3 der Haushaltsplan 2016 vorberaten. Im Rahmen dieser Vorberatung hat Bürgermeister Mück ausgeführt, dass am 01. November 2015 die neue Förderrichtlinie Wasserwirtschaft in Kraft getreten ist. Voraussetzung für die Förderung von ökologischen Gewässerverbesserungsmaßnahmen ist der Gewässerentwicklungsplan (GEP). Die Gemeinde Unlingen verfügt bereits über einen GEP. Somit können alle ökologischen Maßnahmen mit 85 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert werden. Die restlichen 15 % werden dem Ökokonto angerechnet. Eine förderfähige Maßnahme wäre der Bau einer Fischtreppe (rauhe Rampe) an der Kanzach im Bereich der Kernmühle. Hierzu wurden nach einer Schätzung des Ingenieurbüros Funk Kosten in Höhe von ca. 80.000,00 € angegeben. Der Gemeinderat hat daraufhin beschlossen, diesen Betrag in den Haushalt 2016 aufzunehmen, um diese Fischtreppe zu verwirklichen. In der Folge hat das Ing.-Büro Funk 2 Planungsvarianten für den Bau einer solchen Fischtreppe gefertigt. Dazu wurde mitgeteilt, dass wohl mit Kosten in Höhe von rund 130.000,00 € zu rechnen ist. Diese beiden Varianten wurden mit dem Eigentümer des Triebwerks an der Kanzach, Herrn Otto Kreutzer, am 14. Dezember 2015 im Rahmen einer Vor-Ort-Besichtigung besprochen. In der Genehmigungsurkunde für das Triebwerk aus dem Jahre 1993 ist enthalten, dass der Triebwerksbesitzer den notwendigen Baugrund für den späteren Bau eines Fischaufstieges unentgeltlich bereitstellen muss. Bei der Vor-Ort-Besichtigung wurde deutlich, dass es gar nicht so einfach ist im dortigen Bereich einen entsprechenden Fischaufstieg zu verwirklichen und die Durchgängigkeit herzustellen. Der Grundstückseigentümer ist grundsätzlich bereit eine Fläche zur Verfügung zu stellen. Allerdings hat sich bei der gut zweistündigen Besichtigung doch die eine oder andere Fragestellung ergeben, die einer weiteren Klärung bedürfen. Evtl. muss dazu noch ein Geologe eingeschaltet werden. Außerdem sollten Vertreter des Landratsamts – Wasserwirtschaftsamts – vor Ort die Lage besichtigen und sich über die Probleme informieren, um von dort eine Beurteilung zu erhalten. Da die Antragsstellung für solche Maßnahmen bereits zum 8. Januar 2016 erfolgen musste, wurde deshalb der Betrag in Höhe von 80.000,00 €, wie in der Vorberatung zum Haushaltsplan beschlossen, von der Verwaltung wieder herausgenommen. Bürgermeister Mück teilt mit, dass zu gegebener Zeit überlegt werden muss, ob die Fischtreppe ohne Zuschüsse gebaut werden soll, damit der Gemeinde die komplette Investition als Ökopunkte angerechnet werden kann. Aus den Reihen der Gemeinderäte wird nachgefragt, ob Ökopunkte nach einer gewissen Zeitspanne wieder verfallen können. Bürgermeister Mück erklärt, dass dies nicht der Fall ist. Erworbene Ökopunkte bleiben bestehen. Ein Gemeinderat regt an, am Projekt Fischtreppe unbedingt dran zu bleiben. Diese Maßnahme sei bereits seit 22 Jahren ein Thema und sollte bald umgesetzt werden. Aus dem Gremium wird nachgefragt wie groß der Höhenunterschied bei dieser Fischtreppe ist. Bürgermeister Mück teilt mit, dass dies ca. 2 Meter sind. Ein Ratsmitglied regt an, die Kosten für eine Untersuchung durch einen Geologen zu umgehen, indem die Fischtreppe weiter vom Wehr entfernt wird. Bürgermeister Mück teilt dazu mit, dass dann mehr Fläche verbraucht wird. Herr Funk und Herr Sonnenmoser vom Landratsamt müssen sich in den nächsten Wochen ein Bild von dem bevorstehenden Projekt machen. Danach kann sich der Gemeinderat wieder mit der Sache beschäftigen. -7-



Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur Kenntnis gegeben. Zustimmung zur Wahl der Feuerwehrkommandanten und deren Stellvertreter in Dietelhofen und Möhringen Nach § 8 Abs. 2 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg bedarf die Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des Gemeinderats, bevor sie durch den Bürgermeister bestellt werden und ihr Amt wahrnehmen können. In der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Möhringen am 05. Januar 2016 wurde der bisherige Kommandant Roland Huckle, der bisher schon 15 Jahre Kommandant war, in seinem Amt von den aktiven Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr in geheimer Wahl auf weitere 5 Jahre gewählt. Als neuer stellvertretender Kommandant wurde Andreas Stöhr gewählt. Herr Stöhr muss hierzu noch entsprechende Ausbildungslehrgänge besuchen.



In der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dietelhofen am 07.01.2016 wurden sowohl der bisherige Kommandant, Herr Reinhold Laub (seit 5 Jahren im Amt) und der bisherige stellvertretende Kommandant, Stefan Ege (seit 10 Jahren im Amt) durch die anwesenden aktiven Feuerwehrangehörigen in geheimer Wahl wiedergewählt und somit in ihren Ämtern bestätigt. Ohne weitere Aussprache wird einstimmig beschlossen: Der erfolgten Wiederwahl bzw. Neuwahl von Kommandanten und stellvertretenden Kommandanten in den Feuerwehren Möhringen und Dietelhofen wird zugestimmt.



Baugesuche a) Aufbau einer Dachgaube auf das bestehende Wohnhaus, Erneuerung und Vergrößerung des Balkons, Neubau eines Carports auf Flst. 298/26, Sonnenhalde 8 in Göffingen durch Frau Simone Huber Geplant ist u.a. der Einbau einer Dachgaube mit einem Flachdach. Entsprechend den Festsetzungen im Bebauungsplan „Rohr“ in Göffingen sind Dachaufbauten bei einer Dachneigung von mindestens 30° bis zu 3/5 der Hauslänge zulässig. Die geplante Dachgaube soll ein Flachdach erhalten. Um eine ausreichende Raumhöhe und Belichtung im Dachgeschoss (Schlafzimmer) zu erhalten, ist ein Flachdach vorgesehen. Bei Einhaltung einer Dachneigung von 15 ° wäre die Oberkante der Dachgaube höher als der bestehende First. Dachneigungen von 2 – 10° sind bautechnisch wegen der Dachdeckung eher problematisch. In der Vergangenheit wurde bereits des Öfteren (insbesondere in Unlingen) von solchen Vorschriften befreit. -8-



Der Ortschaftsrat Göffingen hat sich in seiner Sitzung am 14.01.2016 einstimmig für das Bauvorhaben ausgesprochen. Nach kurzer Aussprache wird einstimmig beschlossen: Der beantragten Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Rohr“ in Göffingen hinsichtlich der Ausführung der Dachgaube mit einem Flachdach wird Zustimmung erteilt.



b) Anbau einer Getreideaufbereitung an die bestehende Getreidelagerhalle auf Flst. 292, Kernmühle 1 in Unlingen durch Herrn Stefan Kreutzer Auf die Frage wie man sich eine Getreideaufbereitungsanlage vorstellen muss, erklärt der anwesende Stefan Kreutzer wie eine solche Anlage funktioniert. Ein Gemeinderat fragt nach wie hoch diese Anlage wird. Aus den Plänen ist ersichtlich, dass die Anlage nicht höher als die bisher bestehende Getreidelagerhalle sein wird. Nach der Aussprache wird einstimmig beschlossen: Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt.



-9-
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